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Rechtsgrundlagen  

Das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverordnung (PlanzV), 
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), die 
Hessische Bauordnung (HBO), das Hessische Wassergesetz (HWG) und die Hessische Gemeindeordnung 
(HGO) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
 

 Textliche Festsetzungen 
 

  
A) Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

 
 Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

1.2 Mischgebiet (§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO) 
 

1.2.1 Im Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3, 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen 
Einzelhandelsbetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie die nach § 6 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig. 
 

1.2.2 Alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf den Verkauf eines erotischen 
Warensortimentes und auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter 
ausgerichtet sind, sind unzulässig. 
 

1.3 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO) 
 

1.3.1 Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) sind nur nicht wesentlich störende (mischgebiets-
verträgliche) Betriebe und Anlagen zulässig. 
 

1.3.2 Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

1.3.3 Die Einrichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet 
produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. 
 

1.3.4 Alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf den Verkauf eines erotischen 
Warensortimentes und auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter 
ausgerichtet sind, sind unzulässig. 
 

1.4 Industriegebiet (§ 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO) 
 

 Die Einrichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet 
produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. 
 

1.5 Sondergebiet Verwaltung (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

 Innerhalb des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Verwaltung“ (SOVerwaltung) sind 
Büro- und Verwaltungsgebäude einschließlich der hierfür erforderlichen Nebenanlagen und 
Stellplatzflächen zulässig. 
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2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

 
 Oberer Bezugspunkt ist der obere Gebäudeabschluss. 

 
2.2 Grundflächenzahl (§§ 16 und 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

 
2.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von 

Wegen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,7 
überschritten werden, sofern diese in einer Art und Weise befestigt werden, die eine 
Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht und die Überschreitung flächenmäßig 
durch die nach B 5 der textlichen Festsetzungen vorgeschriebene Dachbegrünung 
ausgeglichen werden kann. 
 

2.2.2 Im Industriegebiet darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Stellplätzen 
mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,9 überschritten werden. 
 

2.3 Zahl der Vollgeschosse (§§ 20 und 21a Abs. 1 BauNVO) 
 

 Die Tiefgaragengeschosse im Allgemeinen Wohngebiet sind auf die Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse nicht anzurechnen. 
 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

 Innerhalb des Sondergebietes Verwaltung ist als abweichende Bauweise Grenzbebauung 
zulässig, sofern die Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß 
Planzeichnung einer Grenzbebauung nicht entgegensteht. 
 

4. Abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 
 

 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes beträgt die Mindesttiefe der Abstandsfläche 
zwischen Gebäuden auf demselben Grundstück abweichend von § 6 Abs. 4 Satz 6 HBO 
2,50 m. 
 

5. Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet und im Sondergebiet Verwaltung sind Stellplätze nur innerhalb 
der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sowie der für die Anlage von 
Stellplätzen vorgesehenen und gekennzeichneten Flächen zulässig. 
 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

 Stellplätze, Wege, Lagerflächen, Hofflächen, Garagenzufahrten und Terrassen, auf denen 
keine wassergefährdenden Stoffe gelagert oder umgeschlagen werden, sind in einer 
Bauweise herzustellen, die eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht. 
 

7. Festsetzungen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
 

7.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen gärtnerisch 
oder als Grünfläche anzulegen und zu unterhalten. 
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7.2 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist eine mindestens 2,0 m breite geschlossene Laubstrauchhecke 
(zweireihig, Pflanzabstand von 1,0 m zwischen den Sträuchern) mit Arten der Artenliste 2a 
(C 8) anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.  
 

7.3 Von den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten zu pflanzender Bäume kann 
bis zu 10 m abgewichen werden. Die Pflanzachse ist dabei einzuhalten. 
 

7.4 Zum Erhalt festgesetzte Bäume sind fachgerecht zu pflegen und bei Ausfällen zu ersetzen; 
bei Baumaßnahmen sind sie gegen Beschädigungen zu schützen. 
 

8. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

 Im Bereich der Flurstücke Nr. 114/3 und 114/7 sind zur Erschließung der rückwärtigen 
Grundstücksteile mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der 
Eigentümer und Nutzer der angrenzenden Grundstücke eingetragen. 
 

9. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO) 
 

9.1 Zulässige Emissionskontingente 
 

 Hinsichtlich schutzbedürftiger Nutzungen innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes und des 
Mischgebietes sowie der an das Plangebiet angrenzenden Bereiche werden die 
überwiegend gewerblich geprägten Bereiche südlich der Bahnstrecke nach der maximal 
zulässigen Schallemission in einzelne Teilflächen gegliedert.  
 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der nachfolgenden 
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06.00 – 22.00 
Uhr) noch nachts (22.00 – 06.00 Uhr) überschreiten. 
 

Teilflächen LEK, tags in dB(A)/m2 LEK, nachts in dB(A)/m2

GI 64 49* 

GE 60 45* 

GEe 57 42_ 

 

SOVerwaltung 55 40* 

 

  
* Die Anwendung des Emissionskontingentes zur Nachtzeit wird dabei nur für die 
nördlich/nordwestlich und nordöstlich gelegenen WA-/MI- bzw. sonstige Wohnbebauung [§ 
34 BauGB] erforderlich – nicht hingegen für die südlich zum Bebauungsplangebiet gelegene 
Kleingartenfläche Flur 12. 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 (DIN 45691 –
Geräuschkontingentierung – vom Dezember 2006, Beuth Verlag GmbH, Berlin). 
 

9.2 Passiver Schallschutz für schutzbedürftige Räume 
 

 In den gemäß nachfolgender Übersichtskarte als Lärmpegelbereich III bzw. IV festgelegten 
Bereichen müssen die Fassadenbauteile (d.h. Fenster, Außenwände und Dachflächen) 
schutzbedürftiger Räume von Gebäuden die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen nach den Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 vom November 1989 – 
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise – für den Lärmpegelbereich III 
bzw. IV erfüllen.  
 
 

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. GI 04/29 „Heyligenstaedt“ 4 



Die Luftschalldämmung der Außenbauteile muss innerhalb des Lärmpegelbereiches III bei 
Aufenthaltsräumen in Wohnungen erf. R´w,res = 35 dB und bei Büro- und Verwaltungsräumen 
erf. R´w,res = 30 dB erreichen. Innerhalb des Lärmpegelbereiches IV muss die Luftschall-
dämmung der Außenbauteile bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen R´w,res = 40 dB und bei 
Büro- und Verwaltungsräumen erf. R´w,res = 35 dB betragen. 
 
Sofern Räume, die vorwiegend zum Schlafen genutzt werden, an Fassaden orientiert sind, 
die dem Lärmpegelbereich IV zugeordnet werden, ist der Einbau von schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen zwingend erforderlich. 
 

 Übersichtskarte: Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 unter „Freifeldbedingungen“ und zulässige 
Emissionskontingente 

  
Die im Einzelfall heranzuziehenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 sowie die zulässigen 
Emissionskontingente sind den kartografischen Darstellungen der Gutachterlichen Stellung-
nahme P 11044-1 der GSA Limburg vom 24.04.2012 zu entnehmen. Die DIN 4109 kann im 
Stadtplanungsamt der Stadt Gießen eingesehen werden. 
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B) Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  

(Satzung gemäß § 81 Abs. 1 HBO Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 

1. Dachgestaltung und Dachaufbauten (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Flachdächer mit einer Neigung von maximal 5° zulässig. 
Für Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und untergeordnete Dächer sind abweichende 
Dachneigungen zulässig. 
 

1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie nur zulässig, wenn die Anlagen ihrer jeweiligen Höhe entsprechend von 
der nächstgelegenen Gebäudeaußenwand abgerückt werden. 
 

1.3 Auf Dächern mit einer Neigung von über 5° sind aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie unzulässig. 
 

1.4 Die Verwendung von glänzenden Materialien mit einem Reflexionsgrad > 50 % für die 
Dacheindeckung ist unzulässig. 
 

2. Werbeanlagen (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

2.1 Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung angebracht werden. Je Gewerbebetrieb 
ist nur eine Werbeanlage zulässig. Sind mehrere werbeberechtigte Nutzer in einem 
Gebäude vorhanden, so sind die Werbeanlagen gestalterisch aufeinander abzustimmen. 
 

2.2 Werbeanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen außer im Bereich der 
Grundstückszufahrten sowie auf Dachflächen sind ebenso unzulässig wie Werbeanlagen mit 
grellem, wechselndem oder bewegtem Licht sowie Projektionen und akustische 
Werbeanlagen. Hiervon ausgenommen ist die bestehende Werbeanlage mit dem Schriftzug 
„Heyligenstaedt“ auf der Dachfläche des Gebäudes südlich der Bahnstrecke. 
 

2.3 An der Straße Aulweg sind Werbeanlagen nur im Bereich des Erdgeschosses oder unterhalb 
der Höhe der Fensterbrüstung des ersten Obergeschosses, höchstens jedoch bis zu einer 
Höhe von 5,0 m über der Straßenoberfläche (Gehweghinterkante) zulässig. 
 

2.3 Werbeanlagen sind so anzuordnen, dass sie sich nach Form, Maßstab, Werkstoff, Farbe 
und Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander dem Erscheinungsbild des 
Gebäudes unterordnen. Werbeanlagen dürfen nicht höher als 0,60 m und nicht länger als 
3/10 der Gebäudefront bzw. des Fassadenabschnittes sein. Der Abstand aller Teile der 
angebrachten Werbeanlagen darf nicht größer als 0,25 m zur Gebäudefront sein. Hiervon 
ausgenommen ist die bestehende Werbeanlage mit dem Schriftzug „Heyligenstaedt“ auf der 
Dachfläche des Gebäudes südlich der Bahnstrecke. 
 

2.4 Werbepylone sind unzulässig. 
 

2.5 Im Gewerbe- und Industriegebiet ist je Grundstück je 5.000 m² Grundstücksfläche eine 
Werbefahne zulässig. Insgesamt sind jedoch höchstens drei Werbefahnen je Grundstück 
zulässig. Fahnenmasten dürfen an ihrem höchsten Punkt nicht höher als 8,0 m über der 
Geländeoberfläche sein. 
 

3. Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

3.1 Stellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sind entweder in das jeweilige 
Gebäude zu integrieren oder durch Abpflanzungen mit Schnitthecken oder Laubsträuchern 
zu begrünen.  
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3.2 Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter von Gewerbebetrieben sind in den 
Betriebsgebäuden vorzusehen. Anderenfalls sind diese gegen eine allgemeine Einsicht und 
Geruchsemissionen abzuschirmen. 
 

4. Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

4.1 Zulässig sind offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 2,0 m über der 
Geländeoberkante, gemessen an der Grundstücksgrenze, zuzüglich nach innen abge-
winkeltem Übersteigschutz und in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laub-
sträuchern oder Kletterpflanzen. Die Pflanzen sind dauerhaft zu unterhalten.  
 

4.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig. 
 

5. Dachbegrünung (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflächen oberhalb des obersten Geschosses zu 
einem Anteil von mindestens 80 % in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-Begrünung 
fachgerecht und dauerhaft zu begrünen. 
 

  
C) Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 
1. Verwertung von Niederschlagswasser 

 
 Niederschlagswasser soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn 

wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 
1 HWG). Andernfalls ist Niederschlagswasser ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder 
direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).
 

2. Denkmalschutz 
 

2.1 Für jede bauliche Maßnahme am Äußeren, im Inneren und in der unmittelbaren Umgebung 
eines als Kulturdenkmal geschützten Gebäudes ist vor Ausführungsbeginn eine 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Gießen einzuholen. 
 

2.2 Wer Bodendenkmäler (Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen, Scherben, Stein-
geräte, Skelettreste usw.) entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 20 Abs. 1 des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in 
geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.  
 

3. Kampfmittelbelastung 
 

 Der räumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. In 
Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen keine bodeneingreifenden Maßnahmen 
bis zu einer Tiefe von mindestens 4,0 m erfolgt sind, ist das Gelände vor Bodeneingriffen 
durch ein in Hessen anerkanntes Kampfmittelräumunternehmen systematisch auf 
Kampfmittel untersuchen zu lassen. 
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4. Altlastenverdachtsflächen 

 
 Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich in den überwiegend gewerblich 

genutzten und im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereichen südlich der Bahnstrecke 
mögliche Altlastenverdachtsflächen. Sämtliche Aushubarbeiten sind daher gutachterlich zu 
überwachen und zu dokumentieren. Bei organoleptischen Auffälligkeiten ist anfallender 
Erdaushub zu untersuchen. Im Rahmen von Bauvorhaben ist das Merkblatt des 
Regierungspräsidiums Gießen in der jeweils neuesten Fassung zur Überwachung von 
Abbruch- und Aushubarbeiten auf kontaminierten Flächen sowie zur Entsorgung dabei 
anfallender Materialien zu beachten. Zudem ist das Merkblatt der Regierungspräsidien 
Darmstadt, Gießen und Kassel, Abteilungen Umwelt, zur „Entsorgung von Bauabfällen“ 
(Baumerkblatt) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten. Im Baugenehmigungs-
verfahren sowie bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben sind das Amt für Umwelt und 
Natur der Stadt Gießen und gegebenenfalls das Regierungspräsidium Gießen, Abteilung 
Umwelt, rechtzeitig zu beteiligen (§§ 4,7 und 9 BBodSchG, Bauvorlagenerlass vom 
20.09.2007). 
 

5. Ehemaliger Bergbau 
 

 Der räumliche Geltungsbereich liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem 
das Vorkommen von Erz in einer Rösche nachgewiesen und durch 40 - 49 m tiefe 
Bohrungen untersucht wurde. Informationen über Art und örtliche Lage des Nachweises und 
der Bohransatzpunkte liegen nicht vor. Bei Baumaßnahmen ist daher auf Spuren 
ehemaligen Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen. 
 

6. Entwässerungsanlagen 
 

 Bei der Herstellung der Einrichtungen zur Niederschlagsentwässerung sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere das Arbeitsblatt A 138 'Bau und Bemessung 
von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem 
Niederschlagswasser' der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV), die DIN 1986 
'Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke' und DIN 1989 ‚Regenwasser-
nutzung‘, die Euronormen EN 12056 und EN 752 sowie die Abwassersatzung der Stadt 
Gießen zu beachten.  
 

7. Artenschutz 
 

 Artenschutzrelevante Arten sind die Bartfledermaus, die Zwergfledermaus sowie der 
Haussperling.  
 
Da zukünftig das Auftreten von Quartieren der festgestellten Fledermausarten im 
Gebäudebestand nicht völlig ausgeschlossen werden kann und durch die geplanten 
Veränderungen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Haussperlings berührt werden können, 
sollten die im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag empfohlenen Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verbotstatbestände „Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und die damit verbundene „Verletzung / Tötung von Individuen“ 
(Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie von Störungen von Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) berücksichtigt werden: 
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Fledermäuse: 
 
- Zwingend notwendige Maßnahmen an Gebäuden sind mit Vorsicht vorzunehmen und 

sollten nicht in der Wochenstubenzeit von Anfang Juni bis Ende August vorgenommen 
werden. Zur Vermeidung von Störungen sind zeitnahe Begehungen vor Beginn der 
jeweiligen Baumaßnahmen zu empfehlen. 

- Da Sanierungsarbeiten generell zu einem Verlust von Spalten, Hohlräumen und 
Einschlupfmöglichkeiten führen, ist eine fledermausfreundliche Gestaltung der Gebäude 
durch das Anbringen von geeigneten Fledermauskästen generell erstrebenswert. 

 
Haussperling: 
 
- Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März - 30. 

Sept.) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. 
- Veränderungen an Gebäuden (auch das Verbauen von Einschlupfmöglichkeiten) sollten 

vermieden werden bzw. in zwingenden Fällen nicht während der Brutzeit durchgeführt 
werden. Als Ausgleich des möglichen Verlustes von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 
wird empfohlen, im Bereich der ehemaligen Fabrikgebäude zwei Kolonienistkästen für 
Sperlinge anzubringen und regelmäßig zu pflegen. 

 
  
7. Begrünung der Grundstücksfreiflächen / Artenempfehlungen  

 

 Artenliste 1 (Bäume): 

 Aesculus hippocastanum - Kastanie Prunus avium - Wildkirsche 
 Acer campestre - Feldahorn Quercus robur - Stieleiche 
 Acer platanoides - Spitzahorn Quercus petraea - Traubeneiche 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn Tilia cordata - Winterlinde 
 Carpinus betulus - Hainbuche Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
 Fraxinus excelsior - Esche Sorbus aria - Mehlbeere 
 Juglans regia - Walnuss Sorbus aucuparia - Eberesche 

 Artenliste 2a (Sträucher): 

 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
 Corylus avellana - Hasel Rosa canina agg. - Hundsrose 
 Crataegus monogyna - Weißdorn Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
 Crataegus laevigata  Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

 Artenliste 2b (blühende Ziersträucher / Arten alter Bauerngärten): 

 Cornus mas - Kornelkirsche Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin 
 Buddleja davidii - Sommerflieder Ribes sanguineum - Blut-Johannisbeere 
 Buxus sempervirens - Buchsbaum Syringa vulgaris - Flieder 
 Deutzia hybrida - Deutzie Spiraea bumalda - Sommerspiere 
 Hamamelis mollis - Zaubernuss Weigela florida - Weigelie 
 Hydrangea macrophylla - Hortensie Rosa div. spec. - Rosen 
 Mespilus germanica - Mispel   

 Artenliste 3 (Kletterpflanzen): 

 Clematis montana  Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Clematis-Hybriden  - Clematis, Waldrebe Polygonum aubertii - Kletterknöterich 
 Hedera helix - Efeu Vitis vinifera - Echter Wein 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 
 Parthenocissus 

quinquefolia 
- Wilder Wein   

 Parthenocissus 
tricuspitata „Veitchii“ 

- Wilder Wein   
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